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NL Finanzierung

GGeelldd ffüürr ddeenn BBooddeennkkaauuff
WWaarruumm ttuunn ssiicchh BBaannkkeenn bbeeii ddeerr FFiinnaannzziieerruunngg
hhääuufifigg sscchhwweerr??

Der Spezialist für Agrarkredite
GERO NAWROTH, Geschäftsführen-
der Partner der Agrarconsult 
Nawroth & Partner, erklärt im fol-
genden Beitrag, warum eine Bank
nicht in jedem Falle die „Wande-
rung des Bodens zum besseren
Wirt“ finanziert und was ein
Agrarunternehmer tun kann, um
trotzdem den erforderlichen Kredit
für den Bodenkauf zu bekommen.

D
er Boden ist die Grundlage der
landwirtschaftlichen Produk-
tion. Der Erwerb von Boden ge-
winnt als eine Maßnahme zur

langfristigen Bewirtschaftungssicherung
für viele Agrarunternehmen zunehmend
an Bedeutung. So wechselten in den letz-
ten Jahren rund 138.000 Hektar landwirt-
schaftliche Nutzfläche pro Jahr den Ei-
gentümer; wobei insbesondere in den
neuen Ländern – aufgrund einiger spezi-
fischer Sonderbedingungen – eine enorme
Dynamik zu verzeichnen ist (Boden-
markt 1, S. 4). Bei einem Strukturwandel
von durchschnittlich jährlich 3,3 Prozent
in den letzten zehn Jahren in Deutschland
und damit Abnahme der Anzahl der Be-
triebe von 587.100 auf 395.500, bei etwa
gleicher Gesamtbewirtschaftungsfläche
von rund  17 Millionen Hektar bleibt auch
zukünftig das Thema Bodenkauf für jeden
Betriebsleiter stets aktuell. 

Bodenkauf  oft emotional geprägt

Die Frage, ob es sich lohnt, Fläche zu kau-
fen, impliziert eine rationale Entscheidung.
Da die sachlichen Entscheidungsparame-
ter betriebsindividuell verschieden sind
und häufig unter unwägbaren Annahmen
gefällt werden (beispielsweise kann allein
der betrachtete Kalkulationszeitraum er-
heblich differieren), geben nach unseren
langjährigen Erfahrungen in der Bank-
und Beratungspraxis häufig emotionale
Gründe den Ausschlag für den Kauf von
Grund und Boden. So wird z. B. die Mög-
lichkeit, Fläche eines Nachbarbetriebes zu
kaufen, als „einmalig“ empfunden, und

wenn dann noch der zeitliche Entschei-
dungsspielraum vom Nachbarn eng vor-
gegeben wird, muss man sich schnell ent-
scheiden; was einer nüchternen
betriebswirtschaftlichen Kalkulation
nicht immer zuträglich ist. 

Strategischer Bodenkauf erfordert
Bankunterstützung

Zunehmend gewinnt die Überlegung, sich
strategisch auf einen käuflichen Erwerb
von landwirtschaftlichen Nutzflächen ein-
zustellen, an Bedeutung. Dafür ist einer-
seits die Frage zu beantworten, welche
Flächen mit welcher Priorität zu erwerben
sind. Andererseits muss der Landwirt
auch wissen, woher er das Geld für den
Bodenkauf bekommt. Hierzu ist in der Re-
gel – sofern Fremdkapital eingesetzt wer-
den soll oder muss – die Bereitstellung des
jeweils notwendigen Finanzierungsrah-
mens durch eine Bank und eine zeitnahe
Begleitung erforderlich. 
Dass der klassische Agrarkredit sich in ei-
nem erheblichen Wandel befindet – mit
immer weniger auf dieses Geschäft spezi-
alisierten Banken (siehe NL 4/2006, S. 20)
– zeigt sich allerdings auch an der Finan-
zierungszurückhaltung der Banken beim
speziellen Thema Flächenkauf. Inzwi-
schen üben betroffene Landwirte ohne
qualifizierte Unterstützung häufig schon
deshalb Zurückhaltung im Verhandlungs-
gespräch mit der Bank, weil sie die Sorge
haben, dass möglicherweise keine weitere
Bank bereit ist, überhaupt eine Flächener-
werbsfinanzierung zu begleiten.  Selbst
der für eine Bank, die dieses Geschäft ver-
steht, nahezu risikolos zu begleitende ver-
günstigte Flächenerwerb nach Flächener-
werbsverordnung zum EALG blieb unter
anderem deshalb bisher unter den Erwar-
tungen der BVVG Bodenverwertungs-
und -verwaltungs GmbH zurück. 

Warum tun sich Banken schwer ,
einen Bodenkredit zu gewähren? 

Hier hilft ein Blick „hinter die Kulissen“,
um einerseits bei einem Kreditgespräch
entsprechend gewappnet zu sein und an-
dererseits abschätzen zu können, ob es
überhaupt sinnvoll ist, an die jeweilige

Bank mit diesem Finanzierungswunsch
heranzutreten. 
Die Bank als Kapitalgeber beeinflusst das
eigentliche (Rechts-)Geschäft zwischen
Bodenverkäufer und -käufer mittels ihrer
Darlehensverträge für den Kreditnehmer
maßgeblich. Ihr Interesse liegt nicht in er-
ster Linie darin, dass der Boden zum bes-
seren Wirt wandert, sondern darin, dass ihr
heraus gelegter Kredit entsprechend ver-
zinst zurückgezahlt wird. Aus diesem
Grundverständnis resultieren auch die
„Spielregeln“, denen sich Landwirte bei
der Finanzierung eines Bodenkaufs
gegenüber gestellt sehen.

Bodenkauffinanzierung aus 
allgemeiner Bankensicht:
Grundsätzlich ist zunächst zwischen der
„Bonität“ des Kreditnehmers einerseits
und der Bewertung einer zur Verfügung
stehenden „Sicherheit“ andererseits zu
unterscheiden. Erstere drückt sich be-
kanntlich in einer Ratingnote (nach „Ba-
sel II“ stärkere Gewichtung!), letztere in
einem Beleihungswert (nach interner Be-
wertung) aus. Zusammen ergibt das die
„Gesamtengagementbetrachtung“, wel-
che letztlich für oder gegen eine Kredit-
vergabe spricht. Aufsichtsrechtliche Vor-
gaben erfordern zukünftig eine noch
stärkere Beachtung dieser getrennt von-
einander vorzunehmenden Beurteilung
von den Banken, wenn sie nicht Wettbe-
werbsnachteile erleiden wollen. Ein Land-
wirt sollte sich deshalb besser von der al-
ten Vorstellung verabschieden, allein
aufgrund einer aus seiner Sicht ver-
gleichsweise guten Besicherung (Boden
bzw. Grundschuld) bereits kreditwürdig
zu sein!

Lesetipp:
Deutscher Bodenmarkt weiter zweigeteilt
Heft 1 – Heft 2 erscheint Anfang 2007!
Infos und Bestellungen: (0 30) 29 39 74 52

Boden
markt1



Hinzu kommt, dass als Voraussetzung für
die Besicherung mit dem Objekt „unbe-
baute landwirtschaftliche Nutzfläche“
entsprechende interne Richtlinien von der
Bank verabschiedet sein sollten. Anson-
sten haben Kreditgeberin (die Bank) und
Kreditnehmer (der Landwirt) schnell ein
gegenseitiges „Bewertungsproblem“:
Eine Bank, deren Beleihungswertgrund-
sätze die Bewertung von landwirtschaft-
lich genutztem Grund und Boden nicht
vorsieht, kann diese überhaupt nicht be-
werten! Auch ein externes Bewertungs-
gutachten hilft hier dann kaum weiter. 
Zwar finanzieren auch Banken, deren
interne Bewertungsmethoden die „unbe-
baute Immobilie“ nicht zulassen durchaus
auch hin und wieder landwirtschaftliche
Bodenkäufe. Dies geschieht dann aber
faktisch so, als ob es sich um eine Blan-
kofinanzierung, d.h. eine Finanzierung
ohne Sicherheit handeln würde. Häufig
geschieht dies dann auch nur als Paketfi-
nanzierung, d.h. im Rahmen der Über-
nahme größerer Gesamtfinanzierungen. 

Keine Privilegierung für Realkredite
Da landwirtschaftlich genutzte Flächen
seit 1998 keine Realkreditprivilegierung
mehr genießen – und damit ihre bis dahin
vorzügliche Sicherheitenstellung verloren
haben – kann diese Sicherheit allein auch
keinen positiven Einfluss auf die Kondi-
tionsgestaltung bzw. Kreditpreisfindung
haben. Ob im Hinblick auf die aktuell an-
stehende Umsetzung der Eigenkapital-
richtlinie „Basel II“ in nationales Recht
hier nachträglich wieder eine Aufnahme
in die Liste der privilegierten Objekte er-
folgt – wie vom Berufsstand gefordert – ,
bleibt abzuwarten. Nur dann könnte sich
aufgrund der verringerten Risikogewich-
tung auch das von der Bank zu unterle-
gende Eigenkapital verringern und hätte
damit einen Einfluss auf den Kreditpreis.

Was spricht für Bodenfinanzierung?
Eine Bank mit landwirtschaftlicher Fach-
expertise sollte darüber hinaus grundsätz-
lich dennoch eine positive Finanzierungs-
bereitschaft erkennen lassen. Folgende
Punkte können dafür sprechen:
● Der Boden stellt ein vergleichsweise

beständiges Investitionsobjekt dar,
weil bei sachgemäßer Bewirtschaftung
keine Abnutzung erfolgt.

● Daraus folgt in der Regel ein Werterhalt,
oftmals auch eine Wertsteigerung.

● Es besteht mittels Grundschuld eine
rechtlich gute Besicherungsmöglich-
keit (auch ohne Zahlungsansprüche).

● Bei entsprechender regionaler Markt-
kenntnis wäre im Falle einer ggf. not-
wendigen Verwertung auch eine Dritt-
verwendungsmöglichkeit gegeben.

● Die Finanzierungen lassen sich einfach
gestalten und sind i.d.R. langfristig.

● Üblich sind eine anteilige, ca. 30%ige
Unterlegung der Finanzierung mit li-
quidem Eigenkapital. Es sollten aber
durchaus auch 100% Finanzierungen
möglich sein, sofern die Bonität des
Kreditnehmers dies zulässt. 

● Auch bei eingeschränkter AFP-Förde-
rung gibt es verschiedene
Finanzierungsvarianten und Bausteine
(u.a. Hausbankdarlehen, Mittel der
Landwirtschaftlichen Rentenbank etc.). 

Was kann der Landwirt tun?

Generell ist es empfehlenswert, wirtschaft-
liche Verhältnisse transparent zu machen,
d.h. offen zu legen. Dies sollte auch bei
Kreditvolumina unterhalb der Offenle-
gungspflicht nach Kreditwesengesetz
(§18 KWG) geschehen, ansonsten bleibt
das Vertrauen der Bank eingeschränkt.
Liegt nach Offenlegung und einer soliden
Liquiditätsplanung der Gesamtkapital-
dienst für die Bodenkauffinanzierung

unterhalb des Durchschnitts der langfris-
tigen Kapitaldienstgrenzen des Agrar-
unternehmens in den letzten drei Jahren
und gibt es auch keine negativen Rating-
merkmale, dann sollte einer positiven Kre-
ditentscheidung der Bank nichts im Wege
stehen! Ansonsten sollte schnellstmöglich
eine andere Bank gesucht werden, bzw.
von vornherein parallel das Angebot einer
weiteren Bank eingeholt werden. Denn
oftmals unterscheiden sich die Angebote
im Detail doch erheblich, auch hinsicht-
lich möglicher Verhandlungsspielräume.
Hierzu gehören Fragen nach Darlehens-
und Tilgungsvarianten und ob es z.B. 
Sondertilgungsmöglichkeiten gibt. Unter-
schiedliche Kapitaldienstbelastungen ent-
stehen auch in Abhängigkeit von einem
variablen oder festen Zinssatz, der Dauer
der Konditionsbindung, der Anschluss-
finanzierung, der Kosten der Grund-
schuldbestellung und späteren Freigabe,
einer möglichen Vorfälligkeitsentschädi-
gung usw. usf.
Alle diese Punkte können bei einer lang-
fristigen Finanzierung (mehr als fünf
Jahre – bis über dreißig Jahre) zu erheb-
lichen Belastungsunterschieden für den
Darlehensnehmer führen. Je nach Kredit-
höhe können unter Umständen mehrere
tausend Euro eingespart werden!
Daher sollte der Bodenkäufer nicht nur der
bessere „Bewirtschafter“ der Fläche sein,
sondern auch der bessere „Wirt“ bei der
Finanzierungsgestaltung und Kreditver-
handlung.
Unsere Beratungserfahrung zeigt klar,
dass generell der Investitions- und Finan-
zierungsoptimierung von Agrarunterneh-
men wesentlich stärkere Aufmerksamkeit
gewidmet werden sollte. Liegt hierin doch
noch ein erhebliches betriebliches Kos-
tensenkungspotenzial, welches zu heben
sich in jedem Falle lohnt. (bö) NL
www.agrarconsult.de
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Land 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Baden-Württemberg 19.380 19.668 19.188 18.649 18.609 19.239 18.808 19.064 18.552 18.930
Bayern 26.173 25.571 25.811 25.914 24.619 24.307 24.941 22.848 22.550 22.326
Brandenburg 2.945 2.530 2.547 2.595 2.615 2.460 2.854 2.671 2.535 2.585
Hessen 14.866 15.243 12.757 16.937 13.640 13.537 12.545 13.754 13.288 12.993
Mecklenburg-Vorpommern 2.742 2.818 2.964 3.415 3.621 3.918 4.264 4.181 4.415 4.306
Niedersachsen 12.905 12.982 13.745 12.756 13.892 14.171 14.305 13.886 13.360 13.236
Nordrhein-Westfalen 23.902 23.497 25.526 25.956 26.142 27.298 26.524 25.970 26.080 25.869
Rheinland-Pfalz 9.779 9.647 8.905 9.689 9.466 10.129 10.516 10.073 8.417 8.546
Saarland 14.180 10.412 8.721 10.062 9.905 8.907 8.779 8.324 8.523 8.708
Sachsen 4.286 4.607 4.349 4.541 4.131 4.004 3.704 4.429 4061 4.116
Sachsen-Anhalt 4.856 3.906 3.716 3.805 3.865 4.304 4.339 4.700 4.648 5.345
Schleswig-Holstein 9.165 9.599 10.608 11.317 11.244 11.655 11.462 12.087 11.196 12.273
Thüringen 4.962 4.706 4.660 4.816 4.744 4.576 4.733 4.588 4.224 4.135
Deutschland1 10.394 9.908 9.500 8.938 9.081 9.427 9.465 9.184 9.233 8.692
Früheres Bundesgebiet1 16.285 16.458 17.194 16.530 16.830 17.246 16.966 16.489 16.035 15.825
Neue Länder 3.310 3.240 3.254 3.421 3.631 3.811 4.014 3.831 3.944 3.964
1 ohne Stadtstaaten, Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, R 2.4

Kaufwerte für landwirtschaft-
liche Grundstücke 1996 bis
2005 nach Bundesländern
(Verkäufe zum Verkehrswert
ohne Gebäude und Inventar,
durchschnittlicher Kaufwert
in € je ha Fläche der land-
wirtschaftlichen Nutzung)


